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Vorwort 
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mit ausgewählten Problemen der Fortführung eines einzelkaufmännischen Unter-
nehmens nach dem Versterben seines bisherigen Inhabers. Neben dem bislang 
immer noch ungeklärten Verhältnis der handelsrechtliehen Haftungsregelung 
zum erbrechtliehen Haftungssystem des BGB stehen dabei insbesondere die 
Fragen im Vordergrund, die sich im Zusammenhang mit einer zeitlich begrenzten 
Fortführung des Unternehmens durch ,,Zwischenerben" ergeben. 

Zur Auseinandersetzung mit diesem Thema hat mich Herr Professor Dr. Lei-
pold angeregt und bei dessen Ausarbeitung in jeder Weise unterstützt, wofür ich 
ihm an dieser Stelle herzlich Dank sagen möchte. Mein Dank gilt auch dem 
Verlag Duncker & Humblot für die freundliche Aufnahme der Dissertation in 
die Reihe "Schriften zum Bürgerlichen Recht" und die Betreuung der Arbeit bis 
zu ihrem Erscheinen. 

Freiburg, im Januar 1990 
Wolf-Henrik Friedrich 
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A. Einführung 

Verstirbt der Inhaber eines einzelkaufmännischen Unternehmens, ergeben sich 
oft schwierige rechtliche Probleme für den zurückbleibenden Personenkreis, mit 
dem der Inhaber in persönlicher oder geschäftlicher Beziehung stand. Der Erbe 
wird sich fragen, ob er das Unternehmen fortführen kann, möglichst ohne dabei 
für die Geschäftsschulden des Erblassers aufkommen zu müssen. Die Gläubiger 
des Verstorbenen wiederum haben ein Interesse daran, nicht nur den Nachlaß, 
sondern auch den fortführenden Erben persönlich, also mit dessen Eigenvermö-
gen, haftbar zu machen. Diesen so verständlich erscheinenden Absichten stehen 
aber diejenigen der Neugläubiger, mit denen der Erbe im Rahmen seiner Unter-
nehmensfortführung kontrahiert, gegenüber. Auch diese Gläubiger wünschen 
sich nämlich für ihre Forderungen eine möglichst breite Haftungsgrundlage, also 
nicht nur das schon vor dem Erbfall vorhandene Eigenvermögen des Erben, 
sondern auch den Nachlaß. Die Haftungserwartungen sämtlicher Gläubiger stei-
gern sich schließlich in den Fällen, in denen das Handelsgeschäft zwischenzeitlich 
von einem Vorerben, vorläufigen Erben oder vermeintlichen Erben fortgeführt 
wurde. Hier besteht der Wunsch, neben dem Nacherben, endgültigen Erben oder 
wirklichen Erben auch jene Personen zur Erfüllung der Geschäftsschulden in 
Anspruch zu nehmen. 

In der Rechtsordnung finden sich zwei Regelungskomplexe, die zur Bewertung 
der aufgezeigten unterschiedlichen Interessen und damit zur Lösung der bei der 
Vererbung eines einzelkaufmännischen Unternehmens auftretenden Problemstel-
lungen herangezogen werden müssen: das zivilrechtliche Erbenhaftungssystem, 
§§ 1967 ff. 1,und die Regelung des§ 27 HGB. Ungeklärt ist dabei das Verhältnis 
der Normkomplexe zueinander, genauer gesagt die systematische Stellung der 
handelsrechtliehen Norm. Teilweise wird § 27 HGB als selbständige Haftungs-
norm 2, teilweise nur als Modifizierung der bürgerlich-rechtlichen Erbenhaftung 3 

begriffen. In dieser Frage zu einer eindeutigen Antwort zu gelangen, ist Ziel des 
ersten Teils der Untersuchung. Hierfür ist es notwendig, die Grundprinzipien 
des zivilrechtliehen Erbenhaftungssystems sowie die ratio des § 27 HGB, die 
ihrerseits in Rechtsprechung und Literatur höchst umstritten ist, zu ermitteln. 
Ausgangspunkt der Betrachtungen ist dabei stets der rechtmäßige, endgültige 

• Paragraphen ohne Gesetzesangabe sind solche des BGB. 
2 Bolte ZHR 51 (1902), 413 (435 ff.); CapelleiCanaris, S. 89; Hofmann, S. 140; 

Hopt I Mössle Rz 295; Staudinger I Marotzke § 1967 Rz 58. 
3 Aus der jüngeren Literatur seien genannt Großkomm-Hüffer § 27 Rz 13; K. Schmidt, 

Handelsrecht, § 8 IV la S. 236. 



22 A. Einführung 

Alleinerbe, der die Erbschaft angenommen hat und auch nicht durch eine vom 
Erblasser angeordnete Nacherbschaft beschränkt ist. Der erste Teil hat damit 
grundlegenden Charakter. Auf die dort erzielten Ergebnisse kann im weiteren 
Verlauf dieser Abhandlung zurückgegriffen werden. 

Der zweite Teil der Untersuchung behandelt ausgewählte Probleme der Erben-
haftung bei Fortführung eines einzelkaufmännischen Unternehmens, die in der 
wissenschaftlichen Diskussion bisher kaum Beachtung gefunden haben. Dies gilt 
für das Verhältnis von Nachlaßschulden und Geschäftsverbindlichkeiten sowie 
für die Einstandspflicht des fortführenden Erben im Hinblick auf neue, von ihm 
selbst begründete Geschäftsschulden. Den Schwerpunkt bilden in diesem Ab-
schnitt jedoch die haftungsrechtlichen Fragen, die sich bei der- zeitlich begrenz-
ten - Fortführung des Handelsgeschäfts durch den ,,Zwischenerben" ergeben. 
Mit diesem Begriff sind der Vorerbe, der vorläufige Erbe sowie der vermeintliche 
Erbe erlaßt. Gemeinsam ist ihnen nämlich, daß sie nach dem Tod des Erblassers 
für eine gewisse Zeit, jedoch nicht endgültig, den Betrieb des Handelsgeschäfts 
fortsetzen. Dieser Zeitraum kann von ganz unterschiedlicher Dauer sein. Am 
längsten wird er regelmäßig beim Vorerben sein, am kürzesten beim vorläufigen 
Erben. Beendet wird er, sofern keine Einstellung des Geschäftsbetriebs erfolgt 
ist, durch den Eintritt des Nacherbfalls, die Ausschlagung oder den Augenblick, 
in dem der wahre Erbe vom vermeintlichen Erben die Herausgabe des Unterneh-
mens verlangt. Vorerbe, vorläufiger Erbe und vermeintlicher Erbe schieben sich 
also zwischen die Person des Erblassers und diejenigen, denen die Erbschaft 
endgültig beziehungsweise in Wahrheit zusteht, nämlich den Nacherben, endgül-
tigen Erben und wahren Erben. Aufgrund dieser Gemeinsamkeit erscheint es 
zulässig, sie als ,,Zwischenerben" zu bezeichnen. Damit soll nicht geleugnet 
werden, daß der vermeintliche Erbe nie Erbe war und der vorläufige Erbe seine 
Erbenstellung durch Ausschlagung oder Anfechtung der Annahme rückwirkend 
verliert,§§ 1953 Abs. 1, 1957 Abs. 1. Der Begriff ,,Zwischenerbe" ist aber dem 
allgemeiner gehaltenen Terminus der Zwischenperson vorzuziehen, weilletzterer 
sämtliche nur denkbaren Personen, die das Handelsgeschäft zwischenzeitlich 
fortgeführt haben, umfassen würde, also auch den Nachlaßverwalter oder den 
Testamentsvollstrecker. Hier soll die Erörterung aber auf jene beschränkt werden, 
die auf Zeit Erben sind oder für solche gehalten werden. 

Hinzuweisen ist schließlich noch darauf, daß die haftungsrechtlichen Fragen, 
die sich aus der Fortführung eines einzelkaufmännischen Unternehmens durch 
eine Erbengemeinschaft ergeben, nicht Gegenstand dieser Untersuchung sind. 
Die Fülle der hierbei zu diskutierenden Probleme4 hätte den Rahmen dieser 
Abhandlung, die sich zu einem erheblichen Teil mit den bisher kaum erörterten 
Fragen der ,,Zwischenerbenhaftung" beschäftigt, unvertretbar überschritten. 

4 Zu erinnern ist nur an die unlängst ergangenen Entscheidungen des Bundesgerichts-
hofs, BGHZ 92,259, und des Bundesverfassungsgerichts, BVerfGE 72, 155, zur Fortfüh-
rung durch eine Erbengemeinschaft, an der auch Minderjährige beteiligt waren. 



I. Teil 

Grundlegung 

Das System der zivilrechtliehen Erbenhaftung 
und die Regelung des § 27 HGB 

B. Die Grundstruktur der zivilrechtliehen Erbenhaftung 

I. Interessenlage 

Jedem Regelungssystem - und bei den Erbenhaftungsnormen des BGB ist 
es zulässig, von einem solchen zu sprechen 1 - liegen bestimmte leitende Ge-
sichtspunkte zugrunde, deren Ermittlung für die Auslegung der einzelnen Norm2, 

aber auch für einen Vergleich mit anderen Regelungen oder Regelungssystemen 
notwendig ist. Das Auffinden dieser leitenden Gesichtspunkte, die in diesem 
Zusammenhang als Haftungsprinzipien zu bezeichnen sind, hat als Ausgangs-
punkt die Darstellung der Interessenlage, wie sie sich für die von einem Erbfall 
betroffenen Personen gestaltet. Ist hierüber Klarheit gewonnen, können anband 
der gesetzlichen Regelung die Bewertung dieser Interessen durch den Normgeber 
erlaßt und daraus die Haftungsprinzipien abgeleitet werden. 

Auszugehen ist von dem Fall, daß der Erblasser verstirbt und einen 3 Erben 
hinterläßt, der sich seinerseits nun nicht nur mit seinen bisherigen Gläubigern, 
den Eigengläubigern, sondern auch mit den Nachlaßgläubigern konfrontiert sieht. 
Dabei besteht aufseitendes Erben der Wunsch, den im Wege der Universalsuk-
zession 4 nach § 1922 unentgeltlich 5 zugeflossenen Vermögenszuwachs möglichst 
ungeschmälert6 zu erhalten. Ist dies aufgrundeines mit Verbindlichkeiten belaste-

I Larenz, Methodenlehre, S. 420, der dies beispielhaft für das Kauf-, Miet- oder 
Hypothekenrecht bejaht. 

2 Larenz, Methodenlehre, S. 420. 
3 Daß sich die gesamte Interessenlage kompliziert, wenn der Erblasser von mehreren 

Personen beerbt wird oder etwa Vor- und Nacherbschaft angeordnet ist, bedarf keiner 
näheren Begründung. An dieser Stelle ist jedoch nur von dem Fall eines Alleinerben 
auszugehen, weil dies ausreicht, um Grundstrukturen aufzuzeigen. 

4 Das Vermögen des Erblassers geht als Ganzes auf den Erben über. Vgl. Jauemig I 
Stümer § 1922 Anm. 1; MünchKomm-Leipold §1922 Rz 15; Palandt/Edenhofer Einl. 
vor§ 1922 Anm. 4. 

5 Erbschaftssteuerrechtliche Aspekte bleiben außer Betracht. 
6 Siber, S. 11. 


